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MITTEILUNGEN * *

DAS SCHLOSS KASTELN (Kt. Aargau) vor dem Brand 24./25. August 1907 (vergl. S. 90)

LE CHATEAU DE KASTELN (Argovie) avant l'incendie du 24 août 1907 -

Der „Seehof" zu Meilen. Von altzürcherischer Herrlichkeit ist an den
Gestaden des Zürichsees auf und ab gar wenig mehr erhalten. Auf dem rechten
Ufer sind es einzig das Landgut »in der Schipf" bei Herrliberg und die beiden
alten Häuser »zur Seehalde" und »zum Seehof" in Meilen, die noch an jene Zeiten
erinnern, da die alten Zürcher Familien draussen vor der Stadt inmitten ihrer
Wein- und Obstgärten die Sommertage zu verbringen pflegten. Aber während
das Landgut »in der Schipf" und das Haus »zur Seehalde" in Meilen dank der
verständnisvollen Pietät ihrer Besitzer sorgsam bewahrt werden, war dem »Seehof"
(erbaut 1767) ein weniger günstiges Geschick beschieden. Wer jetzt hinauswandert
nach Meilen, findet das alte Haus, das früher so vornehm traulich in seinem
diskreten Schmuck zwischen
Baumgrün versteckt an der
Strasse stand, ausgeplündert
und jeder äusserlichen Zier
beraubt. Die köstlichen Gitter
und graziösen Balkone, die
kunstvollen Türgewände, Säulen

und Konsolen sind alle
verschwunden ; Brunnen und
Statuen sind weggeräumt und
nur die immer noch wirksame

Silhouette erinnert an
die einstige Würde des alten
Herrensitzes. Der derzeitige
Besitzer, ein praktischer Arzt,
konnte der Versuchung nicht
widerstehen, all den kostbaren
Schmuck, der sein Haus vor
andern auszeichnete, zu
klingendem Golde zu machen,
und fand an Kunsthändler
Messikommer in Zürich
geschäftsgewandte Unterstützung.

Nur dem weitestgehenden

Entgegenkommen der
Gottfried Keller-Stiftung und
der Landesmuseumskommission

ist es zu danken, dass
nicht alles auf Nimmerwiedersehen

über die Grenze
gewandert ist (vergl. S. 93).

Je mehr die vorhandenen
Bestände alter Kunst durch
Verkauf und Zerstörung zusammenschrumpfen, um so grösser ist die Verpflichtung, die
wenigen künstlerisch oder historisch wertvollen Reste vergangener Zeiten dem Lande
und seinen Bewohnern zu erhalten. Dass das Verständnis vieler sonst hochgebildeter
Menschen für den kulturellen und ästhetischen Wert solcher Denkmäler leider oft
noch sehr gering ist und dass auch das Verantwortlichkeitsgefühl, dass der glückliche
Besitzer solcher Schätze für ihre Erhaltung der Allgemeinheit gegenüber haben sollte,
nur ganz wenigen zum Bewusstsein kommt, das beweisen die Vorgänge in Meilen.
Die Bemühungen von Gesellschaften, Vereinen und Einzelpersonen, ja selbst die
Einsprache der Behörden vermochten nichts dagegen auszurichten. Wäre es nicht
möglich gewesen dank besonderen Umständen die verlangten Summen
aufzubringen, so würden wir trotz allen Protesten des ganzen Schatzes beraubt worden
sein. Hier sollte der Staat mit gesetzlichen Massregeln eingreifen. Genaue Verzeichnisse

aller historisch, kunstgeschichtlich oder sonst irgend ästhetisch wertvoller Bau-
und Kunstdenkmale der einzelnen Kantone müssten, wie dies bereits in St. Gallen
geschehen ist, sobald als möglich aufgestellt und alle in diesem Inventar
verzeichneten Objekte des staatlichen Schutzes versichert werden, derart, dass bei
Neubauten, Umbauten oder Wiederherstellungen, bei Handänderungen oder sonstigen
Wechselfällen nichts ohne Einwilligung des Staates und der zur Beaufsichtigung
dieser Allgemeingüter einzusetzenden Kommission geschehen könnte. An andern
Orten, vor allem in Deutschland, hat man sich schon lange zum Schutz der
künstlerischen Hinterlassenschaft der Vorfahren aufgerafft und wie in Hessen
teilweise vorbildliche gesetzliche Bestimmungen erlassen. Warum sollte das nicht
auch bei uns möglich sein Wie lange wird es noch gehen, bis auch die
köstlichen Strassenbilder unserer Altstädte einer einträglicheren Ausnützung des
Baugrundes zum Opfer fallen Wer ist mächtig und einflussreich genug, ohne grösste
Geldopfer die Erhaltung der überall noch im Lande zerstreuten alten Kirchen,
Kapellen, Burgen, Schlösser, Bürger- und Bauernhäuser durchzusetzen Das ist
doch gewiss die Aufgabe einer vorsorglichen Staatsverwaltung

Die Meilener Schätze sind nun allerdings grösstenteils gerettet und dürften
kunstverständig gruppiert eine neue Anziehung unseres Landesmuseums werden ; erfreulicher

wäre es freilich gewesen, hätte man alles in Meilen selbst an Ort und Stelle
erhalten können. Sonst geht das Bestreben der Gottfried Keller-Stiftung ebenso wie
auch der Landesmuseumskommission erfreulicherweise stets in erster Linie dahin,
die Erhaltung der Kunstwerke an ihren alten Standpunkten durchzusetzen, wie dies
vor kurzem erst im Schlosse Wülfingen bei Winterthur in selten glücklicher Weise
erreicht werden konnte. Auf die Dauer aber ist eine erfolgreiche Durchführung
derartiger Tendenzen ohne Mithilfe der Gesetze nicht möglich. Wie in Meilen
werden auch andern Orts die Kunstwerke, notwendiger Weise von ihren Plätzen
entfernt und im Landesmuseum oder sonstwo aufbewahrt, ihren grössten Wert,
den der ständigen und unbewussten Beeinflussung ihrer Umgebung, verlieren.
Aus ihrem Zusammenhang gerissen wandeln sie sich dann aus lebenden Kunstwerken
in tote Studienobjekte, die man bewundert, zu denen aber nur ganz wenige in ein
wirklich tieferes Verhältnis zu treten imstande sind.

Deshalb sei nochmals an die Verpflichtung der Staatsregierungen erinnert,
gesetzlich für den Schutz der von den Vorfahren überkommenen Kunst- und
Kulturgüter zu sorgen. Den Vorwurf, den sonst die Nachkommenschaft erheben
könnte, man habe untätig der Plünderung des Landes durch Kunsthändler und
Fremde zugesehen, obschon man sich dés Wertes der gefährdeten Güter bewusst
war, wird von Jahr zu lahr schwerwiegender und berechtigter. Möchten die jüngsten
Vorfälle in Meilen mit ihren bittern Erfahrungen die Veranlassung zu einer ziel-
bewussten und umfassenden Denkmal-Gesetzgebung weiden. Dr. C. H. B.

Vom ehemaligen Frauenklösterlein „Paradies" bei Schaffhausen.
Etwa eine Stunde oberhalb Schaffhausens liegt auf dem linken Ufer des Rheins
in lieblicher Umgebung das ehemalige Frauenkloster Paradies, heute ein grosses
Bauerngut, zum Kanton Thurgau gehörig und in Privatbesitz. Die Gebäulich-
keiten umschliessen einen Kreuzgang, der vor einigen Monaten die Aufmerksamkeit
der Freunde des Heimatschutzes und geschichtlicher Denkmäler in lebhafter Weise
auf sich zog. Dem Besitzer war nämlich von einem ausländischen Händler
(in Freiburg i. B.) für Abtretung der 16 gotischen Kreuzstücke des Kreuzganges
eine hübsche Summe angeboten worden. Da das ganze Kloster dem jetzigen Besitzer
in ziemlich erneuerungsbedürftigem Zustande überlassen worden ist und die
Reparaturen jährlich grosse Summen verschlingen, gedachte dieser in der Tat,
die Kreuzstücke herausbrechen und durch gewöhnliche ersetzen zu lassen. Dem
Obmann der Sektion Schaffhausen, Herrn A. Schmid, gebührt das Verdienst,
durch Zeitungsartikel und mündliche Einwirkung diesen Vandalismus verhindert
und den heimeligen Kreuzgang unserer Heimat erhalten zu haben. Noch einmal

beschäftigte dieser Kreuzgang
den Heimatschutz Schaffhausen,

als der Vorstand
vernahm, der Besitzer wolle, um
diese Räumlichkeiten vor allem
im Winter besser benützen zu
können, in jene Kreuzstücke,
an Stelle der alten, allerdings
äusserst verwahrlosten But-
zenfenster, neue gewöhnliche,
Fenster setzen lassen. Sofort
setzte sich der Heimatschutz
Schaffhausen in Verbindung
mit den historisch-antiquarischen

Vereinen Schaffhausens

und des Thurgaus und
mit der schweizer. Gesellschaft

für Erhaltung hist.
Kunstdenkmäler, um womöglich

gemeinsame Uebernahme
der Mehrkosten für Erneuerung

dieser Fenster in But-
zenverglasung zu erreichen.
Eine Besprechung von
Vertretern der drei Vereine mit
der Familie des Besitzers trug
dem Heimatschutz Schaffhausen

die Zusicherung seitens
derselben ein, keine
Veränderung am gegenwärtigen
Zustande des Kreuzganges
vornehmen zu wollen, ohne
den Vorstand zu benachrichtigen.

Dem Besitzer, Herrn Dättwyler und seiner Familie sei hiemit für das freundliche

Entgegenkommen in beiden Fällen bestens gedankt. J. F. M.
Die Verunstaltung der Landschaft durch Reklame und der Kantonsrat

von Solothurn. Unter dem Titel: Eine verunglückte Motion berichten die
Zeitungen aus Solothurn: »Im Kantonsrate kam Montags (d.h. am 4. November)
eine von Grossrat von Burg von Ölten eingereichte Motion zur Behandlung, die
auf Massnahmen gegen die Verunstaltung des Landschaftsbildes durch Plakate und
Reklametafeln abzielt. Regierungsrat Büttiker sprach im Namen des Regierungsrates

gegen Eintreten auf die Motion, weil man im Kanton Solothurn in Wahrheit

ERKER VOM STUBCHEN DER ÄBTISSIN IM
FRAUENKLOSTER »PARADIES" BEI SCHAFFHAUSEN
CHAMBRE DE L'ABBESSE AU COUVENT »PARADIS*
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alten Däuser „?ur Leebalde" unc! „?um Leebok" in teilen, die nock an jene leiten
erinnern, da die alten 2^ürcker Familien draussen vor der 8tactt inmitten ibrer
Wein- und Obstgärten ciie Lommertage ?u verbringen pflegten. ^ber wäbrend

(erbaut 1767) ein weniger günstiges Oescbicl< bescbieden. Wer jet?t binauswandert
nacb teilen, findet das alte Daus, (las trüber so vornebm traulicb in seinem
diskreten 3cbmucl< ?wiscben
Laumgrün versteckt an der
3trasse stand, ausgeplündert
und jeder äusserlicken ^ier
beraubt. Die köstlicben Oitter
und graciösen Lalkone, die
kunstvollen Dürgewände. 3äu-
len und Konsolen sind alle
verscbwunden; Lrunnen und
3tatuen sind weggeräumt und
nur die immer nock wirk-
same 3ilbouette erinnert an
die einstige Würde des alten
Derrensit?es. Der derzeitige
Lesit?er, ein praktiscber ^r?t,
konnte der Versuckung nicbt
wide, sieben, all den kostbaren
8ckmuck, der sein Daus vor
andern aus?eicbnete, ?u
klingendem Oolde ?u macben.
und fand an Kunstkändler

in ^üricb ge-
sckäktsgewandte Onterstüt-

Qottkried KeIIer-3tiftung und
der bandesmuseumskommis-
sion ist es ?u danken, dass
nickt alles auf blimmerwieder-
seben über die Oren?e ge-
wandert ist (vergl. 3. 9.1).

le mebrdie vorbandenen Le-
stände alter Kunst durcb
Verkauf und Zerstörung ?usammenscbrumpfen, um so grosser ist die Verpklicbtung. die
wenigen künstleriscb oder bistoriscb wertvollen peste vergangener leiten dem bande

möglicb gewesen dank besonderen Dmständen die verlangten Luinmen auk?u-
bringen, so würden wir trot? allen Protesten des gan?en 3cliat?es beraubt worden
sein, Dier sollte der à/gne/s/Zc/â eingreifen. Oenaue Ver?eicb-
nisse aller kistoriscli, kunstgescbicktlicb oder sonst irgend ästbetiscb wertvoller Lau-
und Kunstdenkmale der einzelnen Kantone müssten, wie dies bereits in 3t. Oallen

dieser Allgemeingüter einzusetzenden Kommission gescbeben konnte, ^n andern
Orten, vor allem in Deutscbland, bat man sicb scbon lange ?um Lcbut? der
künstleriscben Dinterlassenscbaft der Vorkakren aufgerafft und wie in Dessen teil-
weise vorbildlicke gesàlicbe Lestimmungen erlassen. Warum sollte das nicbt
aucb bei uns möglicb sein? Wie lange wird es nock geben, bis aucb die käst-
licben Ltrassenbilder unserer Altstädte einer einträglicberen ^usnüt?ung des Lau-

dock gewiss die Aufgabe einer vorsorglicben Ltaatsverwaltung!
Die l^eilener 3cbät?e sind nun allerdings grösstenteils gerettet und dürften Kunst-

verständig gruppiert eine neue à?iekung unseres bandesmuseums werden ; erfreu-
lieber wäre es freilicb gewesen, bätte man alles in teilen selbst an Ort und 8tel!e

die Erkältung der Kunstwerke an ibren alten 3tandpunkten durcb?uset?en, wie dies
vor kur?em erst im 3cblosse Wülklingen bei Wintertkur in selten glücklicber Weise
erreicbt werden konnte, àk die Dauer aber ist eine erkolgreicbe Durcbfübrung

den der ständigen und unbewussten Leeinflussung ibrer Dmgebung, verlieren,
às ibrem ^usammenbang gerissen wandeln sie sicb dann aus lebenden Kunstwerken
in tote 3tudienobjekte, die man bewundert, ?u denen aber nur gan? wenige in ein
wirklicb tieferes Verbältnis ?u treten imstande sind.

Desbalb sei nocbmals an die Verpflicbtung der Ltaatsregierungen erinnert,
geset?licb für den Lcbut? der von den Vorkakren überkommenen Kunst- und
Kulturgüter ?u sorgen. Den Vorwurf, den sonst die Dacbkommenscbakt erbeben
könnte, man babe untätig der Plünderung des bandes durcb Kunstkändler und
bremde ?ugeseben, obscbon man sicb des Wertes der gekäbrdeten Oüter bewusst

Vorfälle in teilen mit ibren bittern brkabrungen die Veranlassung ?u einer ?iel-
bewussten und umfassenden Denkmal-Oeset?gebung werden. O. //. 7?.

Vom ebemaligen brauenklösterlein „Paradies" bei Lcbakkbausen.
btwa eine 3tunde oberbalb 3cbakfbausens liegt auk dem linken Dker des pbeins
in lieblicber Omgebung das ekemalige brauenkloster Paradies, beute ein grosses
öauerngut, ?um Kanton 'bburgau gebörig und in privatbesit?. Die Oebäulick-
keiten umsclrliessen einen Kreu?gang, der vor einigen Monaten die Aufmerksamkeit
der breunde des Deimatscbut?es und gescbicbtlicber Denkmäler in lebbakter Weise

Reparaturen jäkrlicb grosse Lummen verscblingen, gedacbte dieser in der 'bat,
die Kreuzstücke berausbrecben und durcb gewöknlicbe ersetzen ?u lassen. Dem
Obmann der Lektion Lcbaffbausen, Derrn >l. Fàr/Â, gebükrt das Verdienst,
durcb Zeitungsartikel und mündlicbe Einwirkung diesen Vandalismus verbindert
und den beimeligen Kreu?gang unserer bleimat erkalten ?u baben. block einmal

beschäftigte dieser Kreu?gang
den Deimatscbut? Lcbakfbau-
sen, als der Vorstand ver-
nakm, der Lesit?er wolle, um
diese päumlicbkeiten vorallem
im Winter besser benüt?en ?u
können, in jene Kreuzstücke,
an 3telle der alten, allerdings
äusserst verwabrlosten Lut-
?enkenster, neue gewöknlicbe,
benster set?en lassen. Lokort
set?te sicb der Deimatscbut?
Lcbaffbausen in Verbindung
mit den bistorisck-antiqua-

mit der scbwei?er. Oesell-
scbakt kür brbaltung bist.
Kunstdenkmäler, um womög-

der lVlebrkosten kür brneu-
erung dieser benster in S,,/-

?u erreicben.
bine Lesprecbung von Ver-
tretern der drei Vereine mit
der bamilie des Lesit?ers trug

sen die Äisicberung seitens
derselben ein, keine Verän-
derung am gegenwärtigen
Zustande des Kreu?ganges
vornebmen ?u wollen, okne
den Vorstand ?u benacbricbti-

gen. Dem Lesit?er, Derrn und seiner bamilie sei biemit kür das freund-
licbe bntgegenkommen in beiden bällen bestens gedankt. /. /^. vkk.

Die Verunstaltung der bandscbakt dureb Reklame und der Kantons-
rat von Lolotburn. Dnter dem IKtel: bericbten die
Leitungen aus Lolotburn: „Im Kantonsrate kam Viontags (d.b. am 4. blovember)
eine von Orossrat vs,e von Ölten eingereicbte Motion ?ur Lebandlung, die
auf l^assnabmen gegen die Verunstaltung des bandsebaktsbildes durcb Plakate und
peklametakeln abhielt, pegierungsrat spracb im Damen des pegierungs-
rates gegen bintreten auf die lVlotion, weil man im Kanton Lolotburn in Wabrbeit

bKKbp VOiVt LIDLOblb^ Dbk ^K^LIbl 1^1 bp^Dbbl-
Kl^'bbp p^p/<DIb3" Lbl 3Obl^bbbi/(D3bbl
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nicht von einem Unfug im Reklamewesen reden könne. Herr Regierungsrat v. Arx
beleuchtete die finanzielle Seite eines eventuellen Reklameverbotes und zitierte die
Aussagen zweier Amtskollegen aus der Westschweiz, deren Erfahrung dahin ging:
Viel Geschrei und wenig Wolle. Herr Rumpel aus Dornach ist gegen die Motion,
weil der Geschäfte und Gesetzesvorlagen so viele vorhanden seien, dass man die
Zeit nicht mit solch nebensächlichen und durchaus nicht dringenden Sachen
vergeuden soll. Zwar befürworteten die Herren Dr. Schöpfer, Dr. Studer und Dietschi
die Motion; allein in der Abstimmung wurde sie dennoch bei sehr gelichteten
Sitzreihen mit 30 gegen 21 Stimmen abgelehnt." So die Zeitungsberichte. Dass der
Regierungsrat des Standes Solothurn den Bestrebungen des Heimatschutzes seit der
unglücklichen Turnschanz-Affaire nicht sehr gewogen ist, wissen wir leider nur zu
gut. Neu ist uns aber zu vernehmen, dass der Kanton Solothurn bis jetzt vom
Reklame-Unwesen verschont geblieben sei. Wir waren der Meinung, dass die
Gegend von Ölten bis Schönenwerd, in welcher zum Ärger aller Reisenden sogar
eine sehr aufdringliche und hässliche Reklame betrieben wird, auch noch zum Kanton
Solothurn gehöre. Möglich, dass man das in der Kantonshauptstadt vergessen hat.

Besonders charakteristisch scheint uns aber der Ausspruch des Herrn Kantonsrat
Rumpel aus Dornach zu sein : man solle die Zeit nicht mit solch nebensächlichen
und durchaus nicht dringenden Sachen vergeuden. Und das wurde in der nämlichen
Sitzung gesagt in welcher der solothurnische Kantonsrat des langen und breiten
über eine „Ziegenversicherung" debattiert hatte! Jedermann wird damit einverstanden

sein, wenn der Staat auch den Besitz des „armen Mannes" zu schützen sucht.
Neben diesen immerhin kleinen materiellen Interessen gilt es aber doch auch im
Kanton Solothurn dem Volk noch anderes und zwar vom Schönsten und Edelsten
zu erhalten: den Naturgenuss und den Sinn für ideale Werte.

Die Ablehnung der Motion von Burg im Kantonsrat von Solothurn und der
Umstand, dass dieser Beschluss erfolgte, trotzdem die angesehensten Mitglieder
des Rates, wie die Herren Dr. Schöpfer, Dr. Studer und Herr Stadtammann
Dietschi aus Ölten dafür eingetreten sind, beweist, wie dringend nötig auch im
Kanton Solothurn ein Zusammenschluss unserer Freunde ist. Möge das kommende
Jahr uns dort eine kräftige, neue Sektion bringen. L.

Im Röseligarten. Sicher trifft der Wanderer heute im kleinsten Dörfchen
irgendwo eingerahmt an der Wand der Gaststube des „Bären", des „Leuen" einen
Lorbeerkranz, den sich der gemischte Chor, die Harmonie, der Liederkranz an
einem Sängerfest geholt haben. Immer seltener aber hört er in der Dämmerstunde

von der grossen Linde her die Dorfjugend singen. Die Buben haben
Probe für das Bezirksgesangfest, und die Töchter üben am lieben Herrgott, der
durch den Wald geht, denn am Sonntag kommen die Herren aus der Stadt, denen
man etwas „Gediegenes" vorlieden will.

„Der städtische Kunstbelrieb hat auf allen Gebieten, aber ganz besonders im
Gesang, die volksmässige Überlieferung ins Stocken gebracht oder auf bedenkliche

Irrwege geführt." Und so hat sich ein Mann hingesetzt, mit gleichgesinnten
Freunden gesammelt, die alte Waschfrau, „das übelhübsche Bauernmägdlein"
sich vorsingen lassen. Noch mehr: er hat von den vielen Liedern, die er fand,
nicht nur die fünfundzwanzig schlecht und recht drucken lassen, nein, ein Freund
hat zu jedem Liedlein auch einen Helgen gezeichnet, dass dem Beschauer das Herz
lacht. Äm allermeisten wundert aber, dass auf dem Deckel nicht steht „im Selbstverlag

des Herausgebers", nein, er hat sogar einen Verleger gefunden
Als Lehrer hat v. Greyerz uns Buben viel zu wenig mit Grammatik geplagt,

als dass nicht den meisten seine Deutschstunden in angenehmer Erinnerung
wären, er hat uns zu oft hingerissen durch seinen Vortrag, als dass nicht ein
jeder seiner Schüler auf dem aufbaut, was er uns lehrte und mit ins Leben gab.
Man wird daher mein Rühmen begreiflich finden wenn ich auch zugebe, dass es
eigentlich lächerlich ist, wenn ein Schüler ein Buch rezensiert, das sein Lehrer
herausgibt. Die bernische Heimatschutzvereinigung hörte aber diesen Sommer ein
Dutzend der jetzt gedruckten Lieder von frischen Studentenkehlen vortragen, mit
begleitenden Erklärungen des jetzigen Herausgebers ; wer wie wir mitangesehen
hat, wie unsere Väter und Müttersich plötzlich wieder der alten Weisen erinnerten,
wie die im Anfang mehr als kühlen Zuhörer nicht endenden Beifall spendeten -
der wird begreifen, mit welcher Freude wir das Büchlein begrüssen.

Mustergültig hat der Herausgeber seine Begleitworte gehalten, zwei, drei Zeilen
am Schluss des Bandes geben Namen, Alter und Herkunft des Liedes an, eine
längere Einleitung Zweck und Geschichte. Herrliche alte Mollweisen, trotzige
und traurige Kriegs-, Liebes- und Heimwehlieder versetzen einem in die Jahre
zurück, die Jeremias Gottheit und Gottfried Keller sahen, von denen uns die
Literatur der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts berichtet. Wie mühsam
war aber oft das Sammeln! Der alte Kauz im Wald singt nicht auf Befehl, die
Waschfrau kennt vom gleichen Lied eine andere Weise, als der Drucker, der zur
Zeit der gnädigen Herren und Obern ein „neüw schon Lied, getruckt in disem
Jar" auf der Messe verkaufte.

Im Sinn und Geist des guten alten Buchschmucks hat der Maler Miinger die
Sammlung illustriert. Zum fröhlichen Bernerbär für den Schwizerstärn suchte
er stundenlang im Archiv ein Vorbild, der Abschied der Braut beim Hochzeits-
janz ist ein Kabinettstück, und der Appenzeller des Liedes „Mer sönd halt Appe-
zöller" stand während der letzten Landsgemeinde im Hundwil mit im Ring, an
der Seite die Wehr des freien Mannes.

Der dritte im Bund, dem ich ein Kränzlein winden muss, ist der Verleger
Francke, der trotz der mustergültigen Ausstattung doch nur anderthalben Franken für
das Heftlein verlangt, bei grösseren Bestellungen sogar noch 25 Rappen ablässt.

Heimatschutz durch die Tat ist dieser Röseligarten. Hoffentlich kauft ihn jetzt
jeder Heimatschützler, damit recht bald dem ersten Viertelhundert das zweite
folgen kann, denn „wenn ihnen das Ausfliegen leicht und lustig gemacht wird,
„so möchten wir mit derZeit unsern ganzen grossen Käfig leeren." A. Zesiger.

Das schweizerische Jahrbuch 1908, das soeben bei Schulthess & Co. in Zürich
erschienen ist (Preis geh. 3 Fr. geb. 4 Fr.) enthält an erster Stelle einen vortrefflichen

Artikel unseres Obmanns des Herrn Reg.-Rat Burckhardt-Finsler über
„Die Bestrebungen der Schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz." —

Frei von allen phantastischen Forderungen, aber desto bestimmter in dem was
als nötig und erreichbar erkannt wurde, erscheint die Abhandlung in ihren markigen
sachlich eindrucksvollen Ausführungen vor allem berufen, noch immer vorhandene
und oft geradezu mit Absicht wiederholte Einwände gegen die Möglichkeit und
Nützlichkeit unserer Bestrebungen schlagend zu widerlegen. Sie ist somit
vorzüglich geeignet alte Freunde zu stärken und neue zu gewinnen und sollte von
allen unseren Mitgliedern gekannt und gelesen werden. Da der Inhalt des Buches
auch sonst des Interessanten und Anregenden gar vieles bietet, kann seine
Anschaffung nur wärmstens empfohlen werden.

VEREINSNACHRICHTEN
=n

1
Gründungsbeiträge und sonstige ausserordentliche Beiträge

für das Jahr 1907.
Fräulein Maria Disteli Fr. 5.—

„ Sophie Egger, Lehrerin in Bern 10.—
Société des Anciens Zofingiens de Lausanne par Monsieur Bergier, notaire „ 50.—
Herr Hans Beat. Wieland, München 40.—

„ Ferd. von Sury, in Solothurn „ 10.—
„ Carl Striibin, in Luzern 5.—

„ M. Mandrino, in Luzern „20.—
„ Dr. Bucher-Heller, in Luzern 5.—
„ Dr. Carl Gisler, Arzt in Altdorf 10.—

Otto Keller, Baumeister in Arbon • „ 5.—
Sektion Graubünden der S. V. f. H 200.—

Zürich „ „ 300.—
England „ „ „ „251.40

(Letzterer Betrag ist besonders für die Bekämpfung der Matterhorn-
bahn bestimmt.) Summa Fr. 9H.40

Den freundlichen Spendern obiger Beiträge sei hiermit auch öffentlich der
wärmste Dank ausgesprochen. Der Vorstand.

Schweizer Zeitschrift für Forstwesen. Das ständige Komitee des Schweizer
Forstvereins hat sich bereit erklärt, ihr monatlich in deutscher und französischer
Ausgabe erscheinendes Vereinsorgan, die „Schweizer Zeitschrift für
Forstwesen" (Journal forestier Suisse) den Mitgliedern der Schweizer Vereinigung für
Heimatschutz zum ermässigten Abonnementspreis von 3 Fr. für die
deutsche und 2 Fr. für die französische Ausgabe zur Verfügung zu stellen.
Sie geht dabei von der Ansicht aus, dass diese 1850 gegründete und sorgfältig
illustrierte Zeitschrift, die vor allem den Zweck verfolgt, die Bevölkerung über die
grossen Vorteile geordneter forstlicher Zustände sowie einer intensiven Waldwirtschaft

aufzuklären, auch unsern Mitgliedern willkommen sein dürfte. Die deutsche
Ausgabe (Gesamtumfang mindestens 22 Druckbogen) wird von Herrn Dr.
Funkhäuser, I. Adjunkt des eidg. Oberforstinspektors in Bern, die französiche Ausgabe
(mindestens 16 Druckbogen) von Herrn Professor Décoppet in Zürich redigiert.
Wir empfehlen die Zeitschrift unsern Mitgliedern bestens und bitten etwaige
Abonnementsanmeldungen baldmöglichst dem Sekretariat der Schweizer Vereinigung
für Heimatschutz einzusenden.

Sektion Innerschweiz. Die am 11. November in der „Flora" in Luzern
in konstituierender Versammlung unter dem Vorsitz von Maler Hans Emmenegger
gegründete Sektion Innerschweiz der schweizerischen Vereinigung für Heimatschulz

umfasst die Mitglieder der Kantone Uri, Schwyz, Unterwaiden, Zug und
Luzern. Der auf drei Jahre gewählte Vorstand besteht aus neun Mitgliedern und
hat Selbstergänzungsrecht auf elf. Ihm gehören an für Uri : Herr Laudrat E. Zahn
in Göschenen, für Schwyz : Herr Kantonsschreiber Martin Styger in Schwyz, für
Obwalden : Herr Dr. E. Etlin in Samen, für Nidwaiden : Herr Zeichenlehrer Kaiser
in Stans ; für Zug : Herr Prof. Müller in Zug ; für Luzern die Herren
Stadtbaumeister K. Mossdorf W. Amrein zum Gletschergarten, Prof. Dr. Suier und
Architekt Am Rhyn, sämtliche in Luzern. Zum Obmann wurde Herr Ernst Zahn
in Göschenen gewählt, zum Statthalter Herr K- Mossdorf, zum Säckelmeister
Herr W. Amrein und zum Aktuar Herr /Im Rhyn. Die Sektion hält jährlich
eine Hauptversammlung ab, die abwechselnd in einen und den andern Kanton
verlegt werden soll. Die Satzungen und Ziele der schweizerischen Vereinigung
sind bis auf weiteres auch für die Sektion Innerschweiz gültig. Bereits sind ihr
einige Wünsche mit auf den Weg gegeben worden : Es möchte bei Erstellung
von Gebirgsstrassen zu Reklamezwecken für vermehrten Schutz der Vegetation
gesorgt werden ; auch das Muheimhaus in Erstfeld und die Ruine von Küssnacht
(Gesslerburg) wurden der Aufmersamkeit des Vorstandes empfohlen.

Sektion Thurgau. Der Vorstand hat am 13. November im „Adler" in Diessen-
hofen seine erste Sitzung abgehalten. Die elf erschienenen Mitglieder nahmen
zunächst einige geschäftliche Mitteilungen der Kommission entgegen, aus denen
hervorging, dass die bei der Gründungsversammlung in Romanshorn gewählten
Vorstandsmitglieder sämtlich die Wahl angenommen haben, dass bis jetzt 114

Beitrittserklärungen erfolgt sind und der Kassabestand auf 500 Fr. angewachsen ist.
Zur Gewinnung weiterer Mitglieder soll demnächst ein Werbebrief versandt werden.

Das Objekt, dessen sich die Sektion Thurgau im Sinne ihrer Bestrebungen
zuerst annehmen will, ist der Rest des Stadtgrabens von Diessenhofen. Der
Vorstand will gemeinsam mit dem Thurgauischen Historischen Verein und dem
Schweizerischen Verein für Erhaltung historischer Kunstdenkmäler an die
Bürgergemeinde Diessenhofen das Gesuch richten, sie möchte jenes in Privatbesitz
stehende Stück des Stadtgrabens erwerben und in der gegenwärtigen Form erhalten.
Die Gefahr, dass das hübsch im Grünen vor der Stadt gelegene Zunfthaus oder
Kasino durch einen Schulhausneubau beeinträchtigt werden könnte, ist dadurch
beschworen worden, dass die Zunft sich hat bestimmen lassen, den Zunftgarten
nicht aus der Hand zu geben. Der Vorstand wird ihr für diesen dem Heimatschutz

dienenden Beschluss schriftlich Dank und Anerkennung aussprechen.
Nach dem Beispiel der Sektion St. Gallen, die auf Erstellung gefälligerer

Bahnhof bauten an der Bodensee-Toggenburg-Bahn einwirkt, soll mit einer
derartigen Bestrebung auch bei den massgebenden Persönlichkeiten des sogenannten
Thurgaubahn-Unternehmens eingesetzt werden.

Redaktion: Dr. C. H. BAER, Zürich V.

Den Mitgliedern der Schweizer Vereinigung für Heimatschutz offerieren
wir das reich illustrierte Verlagswerk:

Augen auf!
Schweizer Bauart alter und neuer Zeit von G. Fatio und G. Luck

zum Ausnahmepreis von 15 Fr., statt für 20 Fr., sofern die Bestellung bei
dem Verleger der Zeitschrift „Heimatschutz" A. Benteli Cr Co. in Bümpliz-
Bern erfolgt. Wir empfehlen das treffliche Werk, das wir bereits Jahrg. I

S. 57und 64 eingehend besprochen haben, bestens zur Anschaffung und
verweisen auf die im Inseratenteil beigedruckte Bestellkarte.
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5<?//. ^war befürworteten ctie Zerren /)/'. Fz'/zô/z/ez', D/'. F/z/c/e/' und O/sà/zz
ctie Motion: allein in der Abstimmung wurde sie dennoch bei sebr gelicbteten
Sitzreiben mit 30 gegen 21 Stimmen abgelebnt." So die ^eitungsbericbte. Dass cler

Kegierungsrat des Standes Solotkurn den Lestrebungen cles Ideimatscbutzes seit 6er
unglücklicben 'Lurnsclianz-^kkaire nicbt sebr gewogen ist, wissen wir leider nur zu
gut. bleu ist uns aber zu vernebmen, dass 6er Kanton Solotburn bis jetzt vom

Solotburn geköre. Vlöglicb, dass man 6as in 6er Kantonsbauptsta6t vergessen bat.
Lesonders cbaralcteristiscb scbeint uns aber 6er ^ussprucb des lderrn Kantonsrat

Kuzzz/ze/ aus Dornacb zu sein: man solle 6ie ^eit nicbt mit solck nebensäcblicben
un6 6urcbaus nicbt dringenden Sacken vergeuden. Lind 6as wur6e in der namlicben
Sitzung gesagt in welcber 6er solotburniscke Kantonsrat 6es langen un6 breiten
über eine „^iegenversickerung" 6ebattiert batte! jedermann wird clamit einverstan-
6en sein, wenn 6er Staat aucb 6en Lesitz cles „armen lVlannes" zu scbützen sucbt.

zu erbalten: 6en blaturgenuss un6 6en Sinn für i6eale Werte.
Die z^blebnung 6er Motion von à/Z- im Kantonsrat von Solotkurn uncl 6er

Dmstand, 6ass clieser Lescbluss erfolgte, trotzdem die angesebensten Mitglieder
6es Kates, wie 6ie Iderren /)/. F/zzc/^ un6 Iderr Sta6tammann
O/àà' aus Ölten clafür eingetreten sin6, beweist, wie dringend nötig aucb im
Kanton Solotburn ein ^usammenscbluss unserer Kreunde ist. l^löge 6as Icommencle
^abr uns 6ort eine kräftige, neue Sektion bringen.

Im Köseligarten. Sicker trifft 6er Wanderer beute im kleinsten Dörkcben
irgen6wo eingerabmt an 6er Wand 6er Oaststube 6es „Laren", 6es „Leuen" einen
Lorbeerkranz, 6en sicb 6er gemisckte Okor, 6ie Harmonie, 6er Liederkranz an
einem Sangerfest gebolt baben. Immer seltener aber kört er in 6er Dämmer-
stuncle von 6er grossen Linde ber clie Dorfjugend singen. Die Luden baben
Krobe kür 6as Lezirksgesangkest, un6 6ie l'ocbter üben am lieben Klerrgott, 6er
6urcb 6en Wald gebt, 6enn am Sonntag kommen clie Iderren aus 6er Staclt, 6enen
man etwas „Oediegenes" vorlie6en will.

«Der stä6tiscke Kunstbetrieb bat auf allen Qebieten, aber ganz beson6ers im
Oesang, clie volksmässige Oberlieferung ins Stocken gekrackt o6er auf be6enk-
licbe Irrwege gekübrt." Dnd so bat sicb ein ^lann bingesetzt, mit gleicbgesinnten
Kreunden gesammelt, 6ie alte Waschfrau. „6as übelbübscbe Lauernmägdlein"
sicb vorsingen lassen, block mebr: er bat von clen vielen Liedern, clie er kancl,

wären, er bat uns zu oft bingerissen 6urcb seinen Vortrag, als 6ass nicbt ein
jeder seiner Scküler auk clem aufbaut, was er uns lebrte uncl mit ins Leben gab.
lVlan wircl 6aker mein Kübmen begreiklicb kin6en wenn icb aucb Zugebe, 6ass es
eigentlicb läcberlicb ist, wenn ein Scküler ein Lucb recensiert, 6as sein Lebrer ber-
ausgibt. Die berniscbe ldeimatscbutzvereinigung körte aber 6iesen Sommer ein
Dutzend 6er jetzt geclruckten Lieder von kriscken 3tu6entenkeblen vortragen, mit
begleitenden Erklärungen 6es jetzigen Klerausgebers,- wer wie wir mitangeseken

6er wird begreifen, mit welcber Kreude wir das Lücblein begrüssen.
Mustergültig bat 6er Herausgeber seine Legleitworte gekalten, zwei. drei teilen

am Scbluss des Landes geben Idamen, z^Iter und Iderkunkt des Liedes an, eine
längere Einleitung i^weck und Qescbicbte. Iderrlicbe alte lVlollweisen, trotzige
und traurige Kriegs-, Liebes- und LIeimwebliecler versetzen einem in die ^abre
zurück. die Jeremias Oottbelk und Oottkried Keller saben, von denen uns die
Literatur 6er ersten ldälkte des vergangenen jlabrbunderts bericbtet. Wie mübsam
war aber okt das Sammeln! Der alte Kauz im Wald singt nicbt auf Lekebl, die
Wascbkrau kennt vom gleicben Lied eine andere Weise, als der Drucker, der zur
^eit der gnädigen Iderren und Obern ein „neüw scbon Lied, getruckt in clisem
^ar" auk der liesse verkaufte.

Im Sinn und Oeist des guten alten Lucbscbmucks bat der lVlaler die
Sammlung illustriert, ^um kröklicben Lernerbär kür den Sckwizerstärn suckle
er stundenlang im ^rcbiv ein Vorbild, der Abschied der Lraut beim Klocbzeits-
;anz ist ein Kabinettstück, und der z^ppenzeller des Liedes „l^ler sönd kalt ^ppe-
zöller" stand wäbrend der letzten Landsgemeinde im ldundwil mit im King, an
der Seite die Webr des freien Cannes.

Der dritte im Lund, dem ick ein Kränzlein winden muss, ist der Verleger
der trotz der mustergültigen Ausstattung dock nur andertbalben Kranken kür

das Llektlein verlangt, bei grösseren Lestellungen sogar nocb 25 Kappen ablässt.

â T'a/ ist dieser Köseligarten. Llokkentlick kauft ibn jetzt
jeder Ideimatscbützler, damit reckt bald dem ersten Viertelkundert das /.weite
folgen kann, denn „wenn ibnen das ^uskliegen leicbt und lustig gemacbt wird,
„so möckten wir mit der ^eit unsern ganzen grossen Käfig leeren." /I.

Das »cbweiceriscbe^akt-buck l908, das soeben bei Sckultbess k Oo. in ^üricb
erscbienen ist (Kreis geb. 3 Kr. geb. 4 Kr entkält an erster Stelle einen vortrekk-
lieben Artikel unseres Obmanns des Klerrn Keg.-Kat Lurckbardt-Kinsler über
„Die Lestrebungen der Sebweizerigeben Vereinigung kür Kleimatscbutz." —

Krei von allen pbantastiscken Korderungen, aber desto bestimmter in dem wa5
als nötig und erreicbbar erkannt wurde, erscbeint die ^bbandlung in ibren markigen
sacblicb eindrucksvollen àskûbrungen vor allem berufen, nocb immer vorbandene
und okt geradezu mit Absiebt wiederbolte Kinwände gegen die lVlöglicbkeit und
blützlicbkeit unserer Lestrebungen scblagend zu widerlegen. Sie ist somit vor-
züglicb geeignet alte Kreunde zu stärken und neue zu gewinnen und sollte von
allen unseren Mitgliedern gekannt und gelesen werden. Da der lnbalt des Lucbes
aucb sonst des Interessanten und Anregenden gar vieles bietet, kann seine ^n-
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Qrünclungsbeiträge und sonstige ausserorclentlicbe Beiträge
kün das 1907.

Kräulein D/s/s// Kr. 5.—

„ Lebrerin in Lern 10.—
Société des Anciens ^okingiens de Lausanne par Monsieur notaire „ 50.—
Klerr Nüncben 40.—

in Solotburn „ 10.—

« ^Xrzt in ^ltdork 10.—

Sektion Oraubünden der 3. V. f. Id. „ 200.—
?üricb 300.—
Kngland „ « 251.40

babn bestimmt.) Summa Kr. 9N.40

Den kreundlicken Spendern obiger Leiträge sei biermit aucb ökkentlicb der
wärmste Dank ausgesprochen.

Scliweizen ^eitscbrikt kü»' Korstvvesen. Das ständige Komitee des Schweizer
Korstvereins bat sicb bereit erklärt, ibr monatlicb in deutscber und kranzösiscber
Ausgabe erscbeinendes Vereinsorgan, die „ /û>

den Mitgliedern der Lcbweizer Vereinigung kür
ldeimatscbutz ^um ei-mässigten ^bonnementspt-eis von 3 Kn. kü^ die
deutsche und 2 Kn. kün die krunzösiscke Ausgabe zur Verfügung zu stellen.

Wir empkeblen die Zeitschrift unsern Mitgliedern bestens und bitten eìwaige
^bonnementsanmeldungen baldmöglicbst dem Sekretariat der Lcbweizer Vereinigung
kür Deimatscbutz einzusenden.

Sektion Innersebwei?. Die am II. blovember in der „Klora" in Luzern
in konstituierender Versammlung unter dem Vorsitz von lVlaler

scbutz umfasst die iVlitglieder der Kantone Dri, 3cbw>z, Dnterwalden, i^ug und
Luzern. Der auf drei ^abre gewäblte Vorstand bestebt aus neun iVlitgliedern und
bat Selbstergänzungsrecbt auk elk. lbm geKören an kür Llri : blerr Laudrat
in Oöscbenen, kür Scbw>z: Klerr Kantonsscbreiber in Scbw^z, kür
Obwalden : Klerr /)/-. in Sarnen, kür I^lidwalden : Klerr ^eicbenlebrer
in Staus; kür ?ug: Iderr Krok. in ^ug; kür Luzern die Klerren Stadt-
baumeister /C. zum Oletscbergarten, Krok. O/'. und
^rcbitekt >!/// sämtliche in Luzern. ?um Obmann wurde Derr

einige Wünscbe mit auf den Weg gegeben worden: Ks möcbte bei Krstellung
von Qebirgsstrassen zu Keklamezwecken kür vermebrten Scbutz der Vegetation
gesorgt werden; aucb das lVlubeimbaus in Krstkeld und die Kuine von Küssnacbt
(Oesslerburg) wurden der ^ukmersamkeit des Vorstandes empkoblen.

Sektion l'kungau. Der Vorstand bat am 13. November im „^dler" in Diessen-
koken seine erste Sitzung abgebalten. Die elf erschienenen Mitglieder nabmen zu-

Xur Oewinnung weiterer Mitglieder soll demnäcbst ein Werbebriek versandt werden.
Das Objekt, dessen sicb die Sektion Ihurgau im Sinne ibrer Lestrebungen

zuerst annebmen will, ist der Kest des Stadtgrabens von Diessenboken. Der
Vorstand will gemeinsam mit dem 'Kburgauiscben Klistoriscben Verein und dem

Kedaktion: Dr. O. Kl. L^KK. Zürich V.

Den Mitgliedern der Lcbweizer Vereinigung kür ldeimatscbutz offerieren
wir das reick illustrierte Verlagswerk:

àuZen suk!

à/'/z erfolgt. Wir empkeblen das trekklicbe Werk, das wir bereits ^abrg. I

S. 57 und 64 eingebend besprochen baben, bestens zur Anschaffung und
verweisen auf die im Inseratenteil beigedruckte Lestellkarte.
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